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u r l acher o ch e n b t a t r.
Donnerstag R ' ° 19. den 12 . May » 836 .

Bekanntmachungen der Gr . Regierung .

Belobung .
j Die diesjährige Prüfung der Gewerbschute ;u

Durlach bclr. )
R^o . 0031 . Durch die gemeinnützige und sehrdankenswerthe Mitwirkung des Großherzogs. Mili -

iairbauRevidcnten Lembkezu Karlsruhe und durchdie fortgesetzten Anstrengungen und den ausgezeich¬neten Eifer der angestelltcn Lehrer , besonders deS
Werkmeisters Ehr. Hengst jun. als Lehrers im
Aauzeichncn , in der Geometrie, Holz , und Stein -
Construction , Esmponir - und Modellirkunst , und
sodann des FrcihandzcichnungLlchrers Keim , wel¬
che beide keine Mühe scheuten , und auch im verflos¬senen Jahre wiederum weit mehr Stunden auf den
Unterricht verwendeten als sie verbunden sind, habenhie Schüler dieser Anstalt über 70 an der Zahl, auchseither abermals so große Fortschritte gemacht undhat die am 3 . Mürz d. F . stattgehabte ZahrSPrüfungwieder ein so erfreuliches Resultat geliefert , daßman sich veranlaßt sieht, den genannten L-. hrern als
Anerkennung ihrer Verdienste um die Anstalt hiemiteine öffentliche Belobung zu ertheilcn , sowie manauch den Fleiß des Lehrers Renz nicht verkennt,womit er die Schüler im Rechnen und »schreibensoweit nachgebildet hat , als es ihre auZ der Volks¬
schule mitgebrachtrn sehr geringen Kenntnisse hierinirgend möglich machten.

Unter den Schülern haben sich im Planzeichncn ,Componiren und Modclliren durch viele und rechtgute Zeichnungen und Modelle besonders FranzVchnepf , Ehristoph Lerch , Gabriel K ü h u-le und Karl Eichele , und im Freihandzeichnen,worüber ebenfalls viele gut gefertigte Proben Vor¬lagen - besonders Franz Echt ! e , Karl Ne !-wert , Heinrich Renz und Franz Schncpf ,ausgezeichnet - und des öffentlichen Lobes hiedurch ,sowie durch tadellose Aufführung würdig gemacht.Rastatt den ?5 . April igzb .
Großh . Regierung des MittelRhcinkrcises .

Frhr. V. Stockhorn . .
_ väk . Mütter . '

Nro . 86io . Das Maaß des Brennholzes
betreffend .

Es ist wahrgenommcn worden, daß die gesetzlicheMaaßregel zur Einführung des gleichen Maaßesund Gewichtes in dem Großherzogthum in Bezie¬hung aus das Maaß deS Brennholzes noch nicht all-gemein durchgeführl worben ist . Man findet sichdaher sowohl zur Erreichung dieses Zweckes , als zur

Sicherung des Publikums durch rin bestimmtes Holz -maaß vor Uebcrvortheilung unter Beziehung aus dirdiesseitige Bekanntmachung vom 19. Septemberv . Z. Nro . 20,41,4 . im Anzeigeblattc Nro . 77. vcr.anlaßt , anzuordnen , daß vom Monat Oktober l .I .an kein Brennholz zu Markt gebracht werden darf ,welches das im tz. 30 . des Forstgesetzeyvorgeschric-bene Maaß von vier Schuh Länge nicht hat undnur in dem Falle eine Ausnahme statt finden dürfe,wenn der Verkäufer sich gehörig ausweisen kann,daß das Holz aus dem Auslände cingcbracht sehe .Diese Anordnung wi . d hiemit zur Nachachtungöffentlich bekannt gemacht.
Rastatt den iy . April i8Z ) .

Großh . Regierung des MittclNheinkrcises .Frhr. v. Nüdt .
vät . Rost .

Bekanntmachungen des Oberamts .

Hohenwettersbach als Kolonie
oder :

Rechtsverhältnisse der Insassen ( Colonen ) desHofes Hohenwettersbach zur Orts - ( Grund -)
Herrschaft

seit dem 1 . May 1832 ( Eintritt des Gemein »
bcgcsetzes ) .

O .A.Nro . 10,465 . Das der Grundherrschast v.Schilling gehörige Hofgut Hohenwetters¬bach , eine Stunde von Durlach gelegen , mit ei .ner Bevölkerung von 628 Seelen , 110 Familien ,1000 Morgen Gütern , wovon 40 für Wege adgchen, ,und 97 Häusern, die alle auf grundherrlichem Bo .den stehen , wurde durch
ElaatLministeriaiNescript vom ro. Oktober rgzzNro . - 517 . ( Wochenblatt vom Jahr iZZ4 Nro . 4z. )zur C 0 l 0 nie im Sinne des G e m e i n d e g c.seyrs erklärt.

Obgleich nun die Grundherrschaft die Ällodifica,tion wünscht, das Großherzogliche Ministerium desInnern diesen Wunsch gerne, so weit möglich , er,fallt , und dann dieser Ort im Wege der Ge .segssebung zu einer Gemeinde erhoben werdenkann ,
( Rcscript Groshcrzoglichen Ministeriums des Jauernvom rz> Februar d . I . Nro . 1714. )so treten doch — bis jene Verhältnisse cintrrten , —die Bestimmungen des Gemcindegesetzes über § 0- ,lonien 153. und soigcnür bis dahin mWirksamkeit. —



Diese lauten :
§ : r5z .

/ /Befinden sich in Waldungen , bte eine abgefonterte
Gemarkun .x haben , sie mögen an zwei oder mchrcrn
Gcmcindegema ^ ungen angränzen , Einsaßen , so ist die
polizeiliche Aufsicht über solche , dem Bürgermeister des
Orts zu übertragen , welcher diesen WaiLLinfaßen am
nächsten liegt . Der Bürgermeister hat die TagSgcbühr
für polizeiliche Verrichtungen in diesen Eoioni - n von
dem Eigcntbümer des Waldes zu fordern , wenn solche
nicht über eine jährliche Aversalsumme mit ihm Überein¬
kommen will . Dagegen hat der Eigenthümcr die er¬
kannten polizeilichen Geldstrafen zu beziehen .

Für die Sicherheit in solchen Waldungen , die mehre¬
ren Gemarkungen angränzen , hat die Staatsverwaltung
zu sorgen .

§ - l54 -
Belauft sich die Zahl der auf einem abgesonderten

Hofgut lebenden Menschen wenigstens auf gö , so kann
einem des Schreibens und Lesens kundigen Einwohner
die polizeiliche Aufsicht über solche unter dem Namen :
Stabhaller , übertragen werken .

Derselbe ist der Staatsverwaltungssteve unmittelbar
untergeordnet , an welche Erstere auch die Rekurse zu
richten sind. Die von dem Stabhalter nach Vorschrift
der Gesetze erkannte Strafen , fallen hem Ergenthümer
des Hosgutes zu , unter der Verbindlichkeit , dem Erster »
eine billige Entschädigung für feine Bemühungen zu
verabreichen .

Wird ein solcher Stabhalter nicht ausgestellt , so ist
daS Hofgut der polizeilichen Aufsicht des Bürgermeisters
des nächst gelegenen Ortes zu untergeben .

Die Strafen fallen in die (Lage der Gemeinde welcher
der Bürgermeister vorgesetzt ist.

Z. , 55.
Vicinalwege , die durch abgesonderte Waldungen und

Hofgüter ziehen , hat der Eigegthümer derselben zu un¬
terhalten , er ist aber berechtigt , von den Einwohnern
auf dem Hof welche Zugvieh besitzen , ein bis vier Ta¬
ge Fuhrdienste von jedem , und von denen die keines
besitzenTage Handdienfte zur Unterhaltung der
Wege im Jahr gesetzlich zu fordern .

Das nemliche ist der Eigenthumer eines Waldes in
gleichem Fall von den Waldeinsaßen zu verlangen be¬
rechtigt .

j . , 5b .
Die Eltern in WaldColonien und auf Hofgütern , ha¬

ben die Kosten für den Unterricht ihrer Kinder , wem,
sie , der Entfernung wegen , nicht in «ine benachbarte
Schule geschickt wxrden können , selbst zu bestreiten .

Der Eigenthümep der Waldungen oder des Hofes
aber ist zu einem billigen , im Weigerungsfälle von den
Staaisbehördcn festznsctzenden Beitrag verpflichte «.

Ebenso hat er für die Unterhaltung per Einwohner in
Fällen der Arbeitsunfähigkeit und Dürftigkeit zu sorgen -

. wenn solche kein anderes HeimathSrecht haben ."

Da diese gesetzliche Bestimmungen jedoch nur
unter Berücksichtigung der vorhandenen frü¬
her « Verträge in Anwendung kommen können ,
so sind hierüber verschiedene Ansichten zwischen dem
Orts . ( Guts - ) Herrn und den Jnsaßen entstanden ,
welche zu Entscheidungen der Regierungsbehörden
Anlaß gaben .

Darüber ist nun den Insaßen selbst nicht mehr
recht klar , was sie der Ortsherrschast zu
leisten , und was sie zu fordern haben , da¬
her denn sowohl in ihrem Interesse , wie lenem der
Grunhherrschaft die nachstehende

Zusammen st ellung der Rechtsverhält¬
nisse der Colonen ( I » saßen ) .

ebenso nothwendig erscheint , als solche den übri¬
gen Großhcrzoglichcn Bcdicnstungcn ( AmtsCaffe -
Derrechnung , Sckulvisitatur , Phpsikat rc . ) bei
ihren Liensthandmngcn zur Norm dient .

1 . Inbegriff der Colouie

zur Colonie Hohenwettersbach gehören alle auf
dem Hofgut Hohenwettersbach namentlich am
1. Map 1852 lebende Jnsaßcn , gleichviel, ob
von der Grundhcrrschaft , oder durch frühere
Verfügungen der Sstaatsbchördcn dahin aus¬
genommen , oder durch Geduldung daselbst
Heimathsbcrcchtigt , ( im Ganzen 110 Fami¬
lien ) — dahingegen

a. die Annahme künftiger Colonen "-
hängt lediglich von der Grundherrschaft
ab , sie kann gegen ihren Willen nie
geschehen .

( Ncscript Großhcrzoglichen Ministeriums des Innern .
vom 7- Januar , 843 Nro . 12z.

b . Heirathen der Colonen ,
„ jene Colonen , welche anerkannt von Ho¬
henwettersbach sind , und also nicht erst eine
vom Grundherrn abhängige Annahme nö-
thig haben , können , wenn sic volljährig
sind , heirathen und bedürfen einer Einwil¬
ligung des Grundherrn nicht .

( Ministerialrescript vom 8 - May , 3Z4 Nro . 4400. )
( Die Erfordernisse zum Antritt des EiasaZeiirechts ,
sind die nach dem Bnigerannahmsgcsetz erforderli¬
chen Eigenschaften zum Antritt des Bürgerrechts ,
wornach der polizeiliche Statthalter die Fragen im
Heirathsbogen genau zu beantworten hat . )

e . Lasten derselben als solche
Auster den unten erwähnten 30 kr. Pfarr -

und 15 kr . Brunnengeld und 10 kr. Nacht -
wächterkostcn , haben die Jnsaßen jährlich 1 ,
2 , 5 — 'st Tage Hand - und Fuhrdienste
zu den Dicinal - , nicht zu den Feld¬
wegen zu leisten , sodann nach
den Annahmsbedingungcn das Ausputzen des
Sees ( Wasserbehälters ) alle Jahre zu besorgen ,
auch zu Ostern jeder Znsaße von jeder Henne
zwei Eier abzugeben , so wie jede Haushaltung
jährlich 1 Pfund Werg zu spinnen , nach den
Ausoahmsbedingungen tz. 22 .

Aufgehoben sind
1 ) das Schutzgeld zu 4 fl. per Jahr , weder

unter dem Namen Schutz - noch Abrechnungs -
geld ,

( Kreisd . Derf . vom zs . Dezember , 8r5 - Nr . 21,055 . )
2 ) das Frohndgkld welches sie sonst mit 30 kr. ,

die Wittwen mit 15 kr . zu entrichten hatten .
( Kreisd .Derf . pom , 5 . Dez . , 8zr Nr . 24,470 . )
( Dahingegen hat die Grundherrschast die ge¬
setzliche Ablösungssumme von den Jnsaßen zur
Häl te von der Staatscasse zur andern Hälfte
zu fordern , worüber die Entscheidung erster
Instanz bereits erfolgt ist.)



6 . Repräsentation der Colonen .
Ein Gemeinderat !) kann hier nicht ausge¬
stellt werden , weil Hohcnrbcttersbach keine Ge¬
meinde bildet , — jedoch ist den Znsaßcn un¬
benommen , zur Besorgung der im tz. t55 —
156 - enthalten : ,, 'Angelegenheiten , einen Aus .
schuß von vier Mitgliedern zu wählen , in wel .
chem der von Oberamt zu erwählende Stab¬
halter den Vorsiy hat , der dann die Orts -

polizci verwaltet .
( Minist .Rescript vom 7 - Januar rzzz Nr . rri .

rz . April lSZ3 Nr . 8°38 . -ü . Iunp igzz Nr . ry8i .)
H . Verhältnisse der Colonie .
« . Gemarkung ,

das Hofgut Hohenwettersbach bildet eine ei¬
gene Gemarkung , deren Eigenthum al¬
tein der Grundherrschast gehört , denn die Zn -
saßen haben kein Grundeigenthum .

( Das Privateigcnthum derselben im s. g.
Grünberg ist auf Durlachcr Gemarkung . )

Die öffentlichen Bücher über die Hohcn -
wetterSbachcr Gemarkung werden von dem
P f q n d g e r i ch t D u r l a ch geführt , z. B .
Grund - , Unterpfandsbücher , wodurch dem
Gemarkungsrecht des Ortsherrn jedoch kein
Abbruch geschieht .

(Verordnung vom iz . Januar izzr Reg .Bl . pag . 5
Minist, des Inner » Rescripl vom 7 - Januar rzzz
Nro . raz . )

Gemarkungspolizei .
Der Grundherr als einziger Eigenthümer hat
den Feldhüter zu bestellen und zu besol¬
den , abrr auch alle Gemarkungsfeldpo¬
lizeistrafen zu beziehen .

( Amtl. Entscheioung vom 20. Iuny rZzr Nr . 882z .
Minist.Rescript vom rz . Febr. 18ZÜ Nr . 1724 . )

/3 . Polizei deS Orts ,
1 ) Im Umfang des Schlosses .

Die Handhabung der nieder « Polizei im
Schloßumfang steht der Grundherr ,
schaft zu , im Sinne des Gemein be¬
st - setze s Z . 6 .

( Grundhl. Edict und Staats Minist .Vers, vom ro . Okt .
I8ZZ Nro . 25,7 . )

2 ) ausserhalb des Schloßhofes .
Die Handhabung der Ortspolizei besorgt
ein vom Oberamt ( nicht Grundherrn ) auf¬
gestellter St ab halt er , ver auch bei der
Versammlung der oben bezeichnet « , 4 Ver¬
treter der Insaßen den Vorsitz führt .

Wahl desselben , geschiehst durch daS
Oberamt , dessen Gehalt ist zu bestrei¬
ten :

» ) aus dem Ertrag der Polizei strafen ;
l >) so weit diese nicht reichen , aus dem Ge -

sammtstruerCapital der Grund¬
herrschast und Insaßen .

( Minist .Rescript rz Febr. 183 , Nr . , 7 , 4 . )
Dermalen besteht de : Gehalt deS Stab -

Halters incl . der Schreibgebuhr in 00 si.
per Jahr .

( Sollten die Polististrafen mehr abwcrfen , s»
gehören »e der Grundherrshaft/ .

Diener der Polizei ( niedere )
a) OrtS polizeidiener .

Wahl : wird vom Stadl ) alter vorgeschlagen ,
vom Oberamt nach Vernehmung
der Grunbhcrrschaft über die
vorgeschlagene Person , ernannt .

Gehalt : wird von den Geldstrafen bestrit¬
ten , und wo diese nicht reichen , „ ach
dem SteuerCapital der Gemarkung
auf Grundherrschast und Insaßcn
repartirt .

( Reg .Erlaß vom 30. Okt . ISZ5 Nr . 23Z37 . )
d ) Nachtwächter .

Die Grundherrschast entrichtet für dessen Lohn
jährlich 15 fi . — jeder Insaße per Jahr ist
kr .

( Protvcoll vom 20 . Marz 1334 welches bas beiderseiti¬
ge Anerkenntniß enthält )

e) Uebrige Kosten der Ortspolizei .
Die Kosten für den Transport der Bettler ,
Vaganten , Fanggebühren rc . sind wie an¬
dere Lasten von der Localpolizei zu bestreiten ,
d .h. vom Ertrag der Strafen , so weit sie rei¬
chen, u. was fehlt auf das Steuercapital des
Ortsherrn u. der Zn saßen umzulegen .

( Minist Rescript vom 2z . Febr . 133b Nr 17 ,4 . )
Hierher gehört auch das Bürg ergefang ,
n i ß.

P 0 l i z e i st r a fe n und ihr Ertrag ,
gehört , wie angegeben , der Grundherrschaft .

( Amtl . Erkenutniß ro . März 1834 Nro . 5323. )

Insbesondere Armenpolizei .
Für die Arme und besonders erkrankte, wird
gesorgt , durch

B . den Armenfond ,
besteht dermalen in ca . 400 fl . — unter Ver¬

waltung des Pfarramts und Kirchenvorstan¬
des .
Einnahmen desselben :
jeder Familienvater jährlich 15 kr . , ein Frcmr
der ( angenommene ) 1 fl — per Jahr , cin-
fremde Wnbspcrson 30 kr, ;
sodann fließt dahin :
das jeweilige Opfer - ( Klingelbeutel - ) gelb
und Kirchendisciplinarstrafcn .

Bestritten wird daraus zunächst Schulgeld
für arme Kinder , Begräbniß - , Entbindungs¬
kosten rc .

8 . Die Armenunterftützungen — wo¬
zu auch jene für die unehelichen Kinder
gehören , wird , so weit dieser kleine Fond
nicht reicht , von dem Grundherrn rmd
der Amts Ca sse bestritten .

1 ) von Ersterem :
für alle Colonen in Hohenwettersbach ,
die es vermöge der Aufnahme des Grund¬
herrn , der Geburt oder Aufenthaltsge .
statt ung sind .



2 ) Der Amt 8 Ca sse ,
von jenen wenigen Familien , di: von der Staats¬
behörde ohne oder gegen den Willen des
Grundherrn früher angenommen wurden .

( Amtl . Entscheidung vcm 20. Iuny izzg Nr . u .
Mi .nst . Rcscrlpt vom Zo . Ort . e Nr . 2 ,!^? . )

Nach der Aufnahme vom 20. Mar ; rzzg sind es z
Familien , nach der belovren Ministcrialverfngung hat
die Lrundhcrrschajt ein Verzeichn ^ jener Personen von
weichen sie die Unterstützungslast von sich ab auf die
Am :sEasse überwäizen will , dem O b s ramt vorzulegen,
weiches zu bestimmen hat , weiche ihr uuS weiche der
AinlöCasse hieran .zu -urveisen sind .

Tie Regel bleibt also für die Unterstü¬
tz u n g l a s t derGr u n dch er rsch a st stehen.

( Minist . Licseript vom 2 g . Febr, rgzb Nr . 1714. '»
0 . G e s n n d h e i k s p 0 l i z e ! , insbesondere

Heba irr mc :
Die Besoldung an diese , aä 8 fl. — ent¬

richten die Jnsaßcn , die Gebühr , die Priva¬
ten welche sie gebrauchen , für Arme , wie bei
andern Armcnuntcrstützungen .

( AnerieuntnifiProl . vom 20 . Mar ; rzzg . )
HI . Ocsfentliche Anstalten ,

u ) Kirche .
Die Kirche ist Eigenthum der Gnmdhcrr -

schaft , welche auch die Colonen benu¬
tzen. Die Unterhaltung der Kirche , Vrgel
und Glockenseile geschieht

- u -4 von der Grundherrschast ,
zu ^ von den Zttsaßcn .

( Prot , vom 20 . Marz izzg . )
Kirchenbedürfniffe für Comunionwein und

Brod , bestreitet die AllmosenCaffe vor al¬
lem andern ,

Pfarrbesoldung .
Der Pfarrer erhält von der Grundhcrr -

schast 86 fl. — jeder Insaßc der eine Fa .
milie hat , zahlt ihm jährlich ZO kr. , die
Wittwe 15 kr. Stvlgebühren nach der Taxe .

( Prot , vom 20. März rszg . )
b) Schule .

Das Schulhaus . ist grundherrliches
Eigenthum zur Lchuibenutzung eingcräumt ,
seine Unterhaltung liegt

zu 4 der Grundherrschaft ,
zu z den Insaßen ob .
( Prot , vom :o. März 18 Z4 )

( Das dermalige Schulhaus entspricht sei¬
nem Zweck durchaus nicht .)

Sch u lb c soldun g .
Der Schullehrer bezieht von der Grunb -

herrschast 17 fl . 36 tr . per Jahr .
2 Kiaster weiches Holz
2 Simmrp Erbsen
2 Malter Dinkel
1 Malter Korn

1j Morgen Gut zur Benutzung , und
freie Wohnung .

Don den Insaßen ( dermalen 146 Schulkinder )
1 fl. — iähriich Schulgeld .

24 kr . per Kind jährlich Holzgeld ,
für das läuten 8 kr . per Hanulic , 4 kr. von
brr Wittwe . Casualien nach der Taxe .

( Was hieran etwa durch den Vollzug des neuen Schul »
gcseheS abgeändert wird , ist noch nicht oefiniuv enischie,
den . )

. ( Prot , vom 20 . Mär ; izzr . )
Ueüer die S ch ul v isi t ati 0 nsk 0 sten ist der

Streit noch nicht rechtskräftig entschieden,
d) Brunnen .

Die Unterhaltung des allein vorhande -
chenen Ortkbrunnens liegt der Grunbh

'
irrschast

ob , aber jeder Insäße hat per Jahr 15 kr.
Brunnengeld zu entrichten .

( Prot , vom 20 . März iz .zz , Pag . z) .
ü) Der Becrdigungsplatz fGottesacker )

dieser ist grundhebrUchcr Boden , die Mau¬
er um denselben wird zu z von der Grund -
Herrschaft , zu ^ von den Insaßcn bestrit¬
ten . Gras und Löst benutzt der Schul¬
lehrer .

( Prot , vom 20 . März 1834. )
3 ) Sonstige Lasten .

Anschaffung der Rcgierungs - , Anzeige - u.
Wochenblätter , Amtsbothenkosten , nach seit¬
herigem Gebrauch .

Für jene Lasten , welche von den Infaßen ngch
obigen Bestimmungen zu bestreiten sind , gelten die
-Bestimmungen
( G . O . § ÜI und 62 . , und Anz .Bk. von r»34. Nr » 8 )

über die Art ihrer Bestreitung .
Durlach den 7. May 1836 .

. Großherzogliches ObcrAmt .

O .Ä . Nro . LOZ17 . Das Rügegericht in Sin¬
gen betr .

hat Großherzogliche Regierung des MittelRheinS
verfügt :

„ den guten Fortgang in dieser Gemeinde hat
man gerne gesehen, dem Gemeinderath ist da.
her das diesseitige Wohlgefallen über seine
Dienstführung zu erkennen zu geben. "

Durlach den 6. May 1836 .
Großherzogliches ObcrAmt .

L . A . Nro . 10351 . Visitation der Nothkisten betr .
Sämmtliche Bürgermeisterämter werden aufgefvrdert,

die Nothkisten
Mittwoch den 18. d. M . früh 9 Uhr

verschlossen mit dem dazu gehörigen Schlüssel an <6r .
Physikat zur Prüfung einzuschicken.

Durlach den b . May i8Z(>.
Großherzogliches ObcrAmt .

O .A . Nro . 10550 . Den Spnagogenrath in Wein ,
garten betr .

Simon Bär und Abraham Klein wurden , er-
sterer als israelitischer Vorsteher , letzterer als Synago -
genratk gewählt, :: » d bestätigt , war «» durch zur öffent¬
lichen Kenntmß gebracht wird.

Durtach den r" . May I 8 Z» .
GroßherjoglichesOberAmt .



Beilage zu Nro . 19 .

O . A. Nro . 10,093 . ( Auswanderungsge¬
stattung . ) Friedrich Löffler und seine Ehe¬
frau Elisabetha geb . Bodemer von Grün¬
wettersdach mit ihren fünf Bindern und Georg
Kern Wtb . von da wollen nach Nordamcrica
auSwandern , daher haben alle diejenigen , welche
Forderungen an diese Leute haben , solche an der
Schuldentiquidation

Dienstag den 17. Map 1836 früh 8 Uhr
dahier geltend zu machen , widrigenfalls die Aus¬
wanderung denselben ohne Rücksicht der säumigen
Gläubiger gestattet werden wird .

Durlach den 6 . Map 1856.
Großherzogliches OberAmt .

O . A . Nro . 9901 . Gant - Edict .
lieber die Verlaffenschaftsmasse des t alt Vogt Ge¬

org Michael Bekers von Stupferich haben wir
Gant erkannt , und Tagsahrt zum Richtigstellungs - und
Dorzugsversahren auf

^ Donnerstag den 26 . Map
früh 8 Uhr

auf diesseitiger Gerichtskanzlei angeorbnet .
Alle diejenige welche , aus was immer für einem

Grunde Ansprüche an die Gantmasse machen ^ wollen ,
werden daher aufgefordert , solche in obiger Tagfahrt ,
bei Vermeidung des Ausschlusses von der Gant , persön¬
lich oder durch gehörig Bevollmächtigte , schriftlich oder
mündlich anzumelden , und zugleich die etwaigen Vor¬
zugs - oder Unterpfandsrechte zu bezeichnen , die der An -
meldende geltend machen will , mit gleichzeitiger Vorle¬
gung der Beweisurkundcn oder Antretung des Bewei¬
ses mit andern Beweismitteln .

In derselben Tagfahrt wird ein Maffepfleger und
Gläubigerausschuß ernannt , ein Nachlaßvcrglcich ver¬
sucht werden , und sollen in Bezug auf diese Ernenn » -, -

en - sowie der etwaigen Vergleiche , die Nichterschcinen -
en als der Mehrheit der Erschienenen beirretend an¬

gesehen werden .
Durlach den 29 . April 1836 .

- ^ÄroßherzoglicheS OberAmt .

O .A. Nro . 10322 . Die Aufstellung eines Försters
für die Waldungen der Stadt Durlach bctr .

hat Gr . Regierung unterm ?y . v . M . Nr . y 2z . verfügt ,
daß zu der von dem Gcmeinderalh und Burgerausjchuß
beschlossenen Aufstellung eines städtischen Försters mit

-einem jährlichen Gehalt von 520 st . aus der Stadt -
Lasse die Naatsgenehmigung in Gemcindeöconvmischer
Beziehung ertheilt werde .

Durlach den ö . May lazö -
Großherzogliches . OberAmt .

O .A .Nro . 10,272 . Die Stellung der Ge -
rneinderechnungen und Fertigung der Voran - -

schläge betreffend.
Mit dem 1 . Juny verfallen die Gemeinderechnun¬

gen , und die Fertigung der Voranschläge für daS
Rechnungsjahr von 1856

37 . Eine gute Haushaltung
ist davon wesentlich bedingt , daß man sich über das ,
was geschähe , genaue Rechenschaft gibt , und üdrr

das , was geschehen soll , in Zeiten Vorsicht und
sorgt . Die Gemeinderäthe werde » sich daher selbst
überzeugt haben , wie cs in ihrem und der Gemein¬
de Interesse liegt , in Zeiten die Rechnung über das
verflossene Jahr gestellt zu sehen , und die Arbeiten
des Voranschlages so vorzubereiten , daß dieser bald
nach Vorlage der Rechnung vollendet , und zur
Staatsgenehmigung befördert werden kann.

Man fordert daher die Bürgermeisterämter und
Gemeinderäthe auf : 1 ) den Gemeindsrcchncrn
jetzt schon und urlundlich einen Termin zur Stel¬
lung der Rechnung und Vorlage an den Gemcin -
derath , anzuberaumen ; in kleine» Gemeinden wird
dieses auf den 15 . Junp , in größeren auf den l .
Fulp und in den größten auf den 15 . Julp gesche¬
hen können ? Diejenigen Rechner , welche ihre Rech¬
nungen selbst zu stellen, nicht im Stande sind , werden
ihres eigenen Vortheils willen ermahnt , sich an ei¬
nen tüchtigen Rcchnunzssteller zu halten , dessen
Wahl in jedem Falle dem Rechner zustcht ; 2 ) ist
die Rechnung vollendet , von dem Gem - inderathe
durchgegangen , mit dem vom Rathschrciber nach § .
129 . des Gemeindegesctzes zu führenden Controllbuch
verglichen , und alsdann vorschriftmäßig der Ge¬
meinde publicirt , so wird der Gemcindcrath sie mit
dem Voranschläge , der die Staatsgenehmigung er¬
halten hat , zusammenhaiten , und wenn sich hier¬
durch Etatsüberschreitungen ergeben sollten , un¬
ter Vernehmung des Bürgerausschuffes , soweit
dessen Wirksamkeit nach §. 135 . des Gcmcindegesc -
tzcs cintritt , die nachträgliche Staatsgenchmigung
einholen , und mittelst Vortrages begründen , — ei¬
ne immer unangenehme Maasrcgel , die jeder Ge¬
meinderath möglichst vermeiden sollte , und kann ,
wenn der Voranschlag mit der erforderlichen Umsicht
ausgestellt , u. für unvorhergesehene Fälle die
nöthigc Qumme Vorbehalten wird ; 3) ist aber der
Etat genau cingehalten , oder die StaatSgcnehmi -
gung zu Uebcrschrcitungcn cingeholt , — so ist un¬
verzüglich der neue Etat vom Burgermeisteramtc
und Gemeinderäthe zu vollenden , und wenn darüber
die Bürgercollegicn und Ausschüsse der Ausmärker
gehört sind , nebst den einschlagendrn Acten an das
Großherzogliche Amtsrevisorat zu befördern , wel¬
ches nach erfolgter Durchsicht ihn bieher verlegen
wird . — Bei Fertigung desselben ist sich genau
nach dem neuen Gemeindeauflagcgesctze im Regie¬
rungsblatte 1835 Nro . XVI . und der VollzugSvcr - -
vrdnung s Regierungsb '. atte 1835 Nro . VII . ) zu
richten , und die nöiyigen Belege zu den einzelnen
Positionen beizulcgen ; ü ) mit dem neuen Etat ist
zugleich die Nachweisung üb r den Vollzug des
Schuldentilgungsplans des verfallenen Rrchnungs -

. jahres zu übergeben , und so die Resischuld der Gc -
meindß - und Kriegsschulden namhaft zu machen .

Wan empfiehlt den Bürgermeisterämtern diesem
wichtigsten Zweige ihrer Dienstpflichten alle Auf .
merksamteit zu schenken .

Durlach den 5 . Mah 1836.
Großherzogliches OberAmt .



Durlach . ( Wein , Hefe , und Wein «

stein floßversteigerung . ) Bei der un«

terzeichneten Stelle werden am Mittwoch den

rk . dieses Monats , Vormittags 9 Uhr , gegen
haare Bezahlung öffentlich versteigert :

KI ? 10 Fuder Wein vom Jahrgang 18Z5

Berghäufer Gewächs in schicklichen
größeren und kleineren Abtheilungen ,

tkA» ungefähr Z Fuder Weinhefe , und

- 8k 91 Pfund Weinsteinfioß ,
wozu die Liebhaber hiemit eingeladen werden .

Durlach den 6 . May 1836 .
Großhcrzvgliche DomainenDerwaltung .

Privat - Nachrichten .
TZ» Durch Unwohlseyn vor meiner Abrei¬

se abgehalten , meinen Dank für geschenktes
Zutrauen und Liebe meinen geehrten Freunden
mündlich erstatten zu können , unterziehe ich
mich heute dieser angenehmen Pflicht , versi¬
chernd daß Ihre Achtung zu verdienen , mir

stets von großem Werth war und noch ist.
Rastatt den 5 . May i 8 zü .

Marie Behaget .

Durlach . ( Freiwillige Hausver¬
steigerung . ) Unterzogener läßt von seinen
zwei Häusern , das Eine Nro . 29 t . den 2 4 .
May öffentlich auf hiesigem Rathhause verstei¬
gern , wozu die Liebhaber eingeladen werden .

Das Haus kann alle Tage eingesehen , und
die Bedingungen vom Eigenthümer vernom¬
men werden .

Durlach den 12 . May 1836 .
E . C . Stube, ?.

Ich mache hiemit die ergebenste Anzeige ,
daß bei mir von jetzt an fortwährend Kuh - und

Geisenmilch zum Gebrauch für Kuren zu ha¬
ben ist . Friedr . Hdck ,

Gastwirts » zum Alleeha . :S .

Amalienbad bei Durlach .
Ankündigung . Bis nächsten Samstag , den

II . d . M . , als am Vorabende des hohen Namens -

festeS ^ hrer Königlichen Hoheit der Frau Großher¬
zogin Sophie von Baden , wird das erste Som¬
mer . Casino gehalten , wozu die Unterzeichnete ihre
verehrte Gönner , so wie für dir , diesen Sommer
« bzuhaltende , höfiichst einladet .

Durlach den 1l . May , 836 .
Jarob Weißingers Wittwe .

40V Gulden können um den landläufige « Zknfi
sogleich erhoben werden , wo ? sagt das Comptoir
dieses Blattes .

Die Sonncnfinfterniß am nächsten Sonntag ^
den 15 . Map .

Am künftigen Sonntag wird Nachmittags gegen z» et
Uhr , sagt der Rheinländische Hausfreund , der Vieles ,
aber nichr Alles weiß , die Sonne nach und nach ihren
Schein verlieren und eia wenig vor drei Ubr nur noch
einen Lichtstreif , fast gestaltet wie eine Szchel von sich
sehen lassen , daß es beim klarsten Wetter so düster wird ,
daß mau glauben möchte, die Nacht breche herein . Aber
gerade jetzt wird sie allmählich wieder auS dem Dunkel
hervortreten und um vier Uhr in ihrem schöne» Lichte
glanze aufs neue sich zeigen .

Merke l >. Dieses Ereigniß ist die Folge des Derän -
dernS des Monde - , der um diese Zeit so zwischen die
Sonne und die Erde kommt , daß er die Straleu der
Sonne aufhält und die Erde überschattet . Nimm ein
Kartenblatt und mache mit einer Nadel ein Löchlein drein ,
oder nimm einen . Fensterglasscherben und lasse ihn vom
Dampf eincS Oellichtes schwarz überlaufen , blicke durch
jenes Löchlein , oder durch dieses anzelaufene Glas , des¬
sen schwarz gemachte Seite du abwenden mußt , nach
der Sonne hinauf , so wirst du sehen , wie der Mond
gegen die Sonne heran , und über sie hinwegzieht .

Merke 2 ) . Eine solche Erscheinung ist weder eine gu¬
te , noch eine böse Vorbedeutung , wie der Aberglaube
wähnt . Sie zeigt dir aber , wie in Gottes weiter und
schöner Welt alles seinen geregelten Banz gehe , dem der
Mensch auf die Spur kommen dürfe , auf daß er lerne
Gottes wunderbare Wege kennen und ihn den Weisesten
und Besten anbetend verehren .

Buchstaben - Räthsel . ,
Mit d trifft mich im Mühlrad an .

Mit tt haßt mich Jedermann .
Mit th mancher gerne prahlt .
Der viel auf feere Tittel halt .
Hatt ' er kein tt : in dem Sinn ;
Dacht

' er nicht so auf ' S th. hin l .

Frucht - Preise
vom 7 . May 1836 in Durlach .

Mittelpreis :
fl. kr.

12
2S

20
46

7

Das Malter
Waizen
Kernen
Korn .
Gerste .
Welschkorn
Haber . .

Einfuhr - Summe : 1634 Malter .
Vom vorigen Markt blieb ausgestellt : Nichts .
Verkauft wurden heute : 1034 Malter .
Ausgestellt blieb : Nichts .

Fleisch « Ta re ,
Schmalfleisch S kr. „ „

( Das Uebrige wie vor acht Tagen. )

7
7
5
4
6
3

Druck und Verlag der b. M . Dups ' schen Buchdruckerey »
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